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 Veröffentlicht am 27.08.2015

Norm

ÄrzteG 1998 §50a

1. ÄrzteG 1998 § 50a heute

2. ÄrzteG 1998 § 50a gültig ab 02.08.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2016

3. ÄrzteG 1998 § 50a gültig von 31.12.2003 bis 01.08.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2003

Rechtssatz

Die im ÄrzteG 1998 geregelte Übertragung einzelner ärztlicher Tätigkeiten im Einzelfall an Laien (§ 50a) lässt familien-

und p=egschaftsrechtlich gebotene Maßnahmen ausdrücklich unberührt. Der Transport eines Kleinkindes zum

behandelnden Arzt durch die Eltern stellt keinen ärztlich angeordneten Krankentransport, sondern eine

Betreuungshandlung der Eltern im Rahmen der P=icht zur P=ege und Erziehung des Kleinkindes dar, für die es

üblicherweise keiner Anleitung und Unterweisung durch den Arzt bedarf.Die im ÄrzteG 1998 geregelte Übertragung

einzelner ärztlicher Tätigkeiten im Einzelfall an Laien (Paragraph 50 a,) lässt familien- und p=egschaftsrechtlich

gebotene Maßnahmen ausdrücklich unberührt. Der Transport eines Kleinkindes zum behandelnden Arzt durch die

Eltern stellt keinen ärztlich angeordneten Krankentransport, sondern eine Betreuungshandlung der Eltern im Rahmen

der P=icht zur P=ege und Erziehung des Kleinkindes dar, für die es üblicherweise keiner Anleitung und Unterweisung

durch den Arzt bedarf.
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